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Hat das Ordensleben In der Rechtsordnung uUNsSCICS Landes eıne öffentlich-
rechtliche Bedeutung oder ist CS eıne rein prıvate Angelegenheıt? Ist dıe Hın-
führung ZU und dıe Einübung 1INs Ordensleben eıne persönlıche „Orientie-
rungsphase auf dem Lebensweg eiInes Menschen, der entscheiden will, In
welcher Art und Weise sıch selbst verwirklichen wiıll un ob wıillens und
In der Lage LST, seıin späteres en dem Kloster und dem en SoWwWwle
den religiösen Werten sSeINeESs auDens widmen‘“ oder ist eıne anerkannte
Ausbildung einem ebenso anerkannten Beruf?

DIe Analyse der geltenden (Gjesetze und der Rechtsprechung In dene_
191401 Jahren zeı1gt eindeutıg, daß dıe Tätigkeıt des Ordensbruders, der Ordens-
schwester, des Ordenspriesters genere als „Berut * und dıe vorausgehenden
Vorbereıtungs- und Ausbildungsphasen als „Berufsausbildung” qualifizie-
ICH SINd. In Gesetzen, Verordnungen, Dienstanweıisungen, Parlamentsdruck-
sachen und Urteıulen werden Ordensleute und Phasen der Ordensausbildung
EeXDrESSLS verbis genannt und zahlreiche Rechtswırkungen ihres Se1ns und Iuns
entfaltet uınd konkretisliert. Im IC auf dıe Ausbildungsphasen VOT legung
der ersten Ordensgelübde soll 1€eSs 1U dargestellt werden.

Ordensmıitglied wırd INan ach kanonıschem ec mıt der legung Ööffent-
lıcher Ordensgelübde (Ordensprofeß) oder eıner gleichwertigen Bındung, dıe

So dıe Argumentatıon eiInes Finanzamtes In N RW., mıt der Berufung eın TSLT-
instanzlıches Urteıil eInes Finanzgerichts VO  — Oktober 1990 eingelegt wurde, wonach dıe
Tätigkeıt als Ordensschwester als Beruf anzusehen sSe1 und somıt dıe VOTAaUs gehende
eıt des Postulats und Novızılats als Ausbildung diesem eru gelten habe (vgl

Heft 3/19972 319 {f.) Lesenswert ist dıe Urteilsbegründung des Finanzgerichts, In
der wıichtige nhalte der Postulats- und Novizlatsausbildung bıs Ins Detaıiıl beschrieben
werden (vgl a.a.0 522)
Dıies gılt unabhängıg VO  - den Jeweıls indıvıduellen Tätigkeıitsfeldern, denen sıch Or-
densleute 1m Innen- oder Außenverhältnıs wıdmen. Auch das Ordensleben VO  . kon-
templatıv lebenden Ordensleuten ist als „Beruf“ anzusehen, dıe Ausbildung azu ist
folglıch uch „Berufsausbildung“.
Daran ändert sich uch nıchts nach dem Urteil des Bundessozıialgerichts VO 1996
(AZ das das nıcht ZUT röm.-kath. Kırche gehörende Lefebvre-Kloster der
Unbeschuhten Karmelıtinnen VOIN Brilon erstrıtten hat, wonach deren Postulantinnen
und Novizınnen zumındest in der Kranken- und Arbeitslosenversicherung N1C| vers1-
cherungspflichtig SINd, weıl nach Auffassung des Klägers un: des Bundessozıialgerichts
das ostula und Novızlat ın diesem streng kontemplatıven Kloster 1 der rein
innerklösterlichen Lebensweise der Miıtglieder keıne Berufsausbildung ist. Es handelt
sıch hıerbel ıne noch ungesicherte Rechtsauffassung des BSG zugunsten eıner Eın-
rıchtung, dıe nıiıcht ZUT Ööm.-kath Kırche gehört. Diıeses Urteıl ist als reine Eıinzelfall-
Entscheidung werten
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in der ege zunächst zeıtlıch befristet ist und ach ANSCINCSSCHCI Erprobung
auf Lebenszeıt verlängert wırd. Urc dıe Ordensprofe auf Zeıt („zeıt-
ıe Gelübde”, „einfache Profeß“‘) beginnt ach zıvilrec|  ch eiInNNeItlC gel-
tender Auffassung dıe „satzungsmäßı1ige Miıtgliedschaft“ der Ordensgemeın-
schaft DIe vorangehenden Ausbıildungszeıten sınd Zeıten der „noch nıcht
satzungsmäßigen Miıtghedschaft”, für dıe In Gesetzestexten und Kommenta-
ICI als Fachterminologıe eiINNeEINLNC dıie egriıffe „Postulat“ und „Novızıat“
verwendet werden.‘
Der „satzungsmäßıgen Miıtglıedschaft“ eiıner UrdensgemeinschaftCdıe
egung der ersten Ordensgelübde geht immer eiıne Zeıt des Kennenlernens,
der Hınführung ZU Ordensleben und der intensıven Ausbıildung und Eın-
übung VOTaus 7/u unterscheiıden sınd e1 Z7WEe]1 Phasen dıe der ersten me
informellen) Begegnungen mıt (Cjaststatus (kurzzeıitiges DZW. gelegentliıches
ıLieDen In der Klostergemeıinschaft, „Kloster auf Zeit®) und dıe konkrete
Ausbıldungsphase des Novızıats, dem In vielen Gemeinschaften eıne Zeıt des
Postulats (und/oder der Kandıdatur vorausgeht.
Weıtgehend übereinstiımmend in den UOrdensgemeıinschaften ist dıe dem ka-
nonıschen ec entsprechende Praxıs, daß das Noviztat eıne mındestens
12monatıge (zum Teıl auch längere ununterbrochene Ausbildungszeıt Z
Ordensleben ist, während der CS keıne anderen, auf Dauer angelegten Ne-
bentätigkeıiten (z Studium einer Hochschule o1bt Be1l zweıjährıgem NOo-
VIz1lat dıent das zweıte Novızıatsjahr be1 etlıchen UOrdensgemeıinschaften ZU
Teıl schon eiıner mehr berufspraktıschen Eınführung oder dem Studienbegıinn.
Unemhbheitlich ist dıe Praxıs In den UOrdensgemeinschaften hınsıchtlıch der dem
Novızlat vorausgehenden ase des Postulats”, dıe J© nach Gemeıinscha und
ZTeıl indıvıduell Je ach andıda VO  — vier oder sechs ochen bıs
einem halben Jahr und darüber hınaus dauern kann. Uneinheitlich ist auch die
inha  1C| Füllung dieser Zeıt Zu unterscheıden Ist be1l er Unterschiedlich-
keıt der Gestaltung und Qualifizierung des Postulats In Jjedem Fall, ob CS sıch

eiıne „haupt- oder nebenberufltliche“‘ ase handelt en dıe Postulanten
bereıts WIE während des sıch anschließenden Novızlats eın volles Programm

Dıie Abgrenzung der „satzungsmäßıgen Miıtgliedschaf Gc ab der ersten Ordensprofeß
VO  } der „Nnoch nıcht satzungsmäßıgen Mıtglıedschaf o In den Ausbıldungsphasen des
Postulats und Novızlats erfolgte In den MHNEUCTECN Sozlalversicherungsgesetzen (Ge
sundheıtsreformgesetz 1989 Sozlalgesetzbuch VJ Rentenreformgesetz 19972 Sozlal-
gesetzbuch VI) nach Abstimmung und 1m ausdrücklichen Eiınvernehmen mıt den deut-
schen Ordensobern-Vereinigungen und gılt für alle katholischen UOrdensgemeinschaften
In Deutschland, uch WECNN UOrdensgemeinschaften 1m Eıinzelfall darauf Wert legen, daß
schon mıt 'Oostula und Novızlat 1ne (wenn uch gestufte) „satzungsmäßıige“ Miıtglıed-
schaft entsprechend der eigenen Urdensatzung begıinnt.
Auch WCNN für diese erste Ausbildungsphase In den Ordensgemeinschaften Zeıl
andere Bezeichnungen g1ibt und uch dıe Ausbildungsinhalte durchaus unterschıiedlich
se1In können, wırd ıe dem Novizılat vorausgehende Ausbildungsphase soweıt dıe Kan-
dıdaten nıcht LLUT (Jaststatus haben 1mM zıvilrechtlıchen Kontext einNeıtlıc als OSL{U-

bezeichnet.
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Ausbildung, Kınsatz und ınübung innerhalb der klösterliıchen Hausge-
meınschafit, ist dieses „hauptberufliche Postulat‘“‘ zivilrechtlich anders be-
werten, W1e WENN jemand des gegenseıtigen Kennenlernens wıllen 7z. B
7Z7ZW al schon In der Klostergemeinschaft wohnt und den Tagesrhythmus weıtge-
hend mıtvollzıeht, aber während der Vorlesungszeıt eıner Universıtät
studıert und Wochenenden oder während der Semesterferien den Eltern
heimfährt also neben se1iner hauptsächlichen Ausbildung als tudent auch
noch Postulant ist

Es wiıird zunächst au  CNn VO  — einer „hauptberuflichen“ Ausbildungszeıt
des Postulats und Novızıats.® olgende TrTeCc  ıchen Schritte sınd dazu erforder-
ıch bZw. einzuleıten:

Ausbildungsvertrag

Postulat und Novızıat sınd Phasen eıner auch zivilrec)  ch anerkannten Be-
rufsausbildung.’ Zur rechtlich eindeutigen Qualifizierung gehört eın Ausbiıl-
dungsvertrag”, der zwıschen dem uszubildenden und der Ordensgemeın-
schaft als Ausbildungsträger abgeschlossen WITd. 7u regeln ist darın, WeCT ın
welchem Zeıtraum be1ı WC und mıt welchen Abschnıiıtten und nnalten AUSs-

gebilde wiırd, auf welchen rechtlichen Grundlagen dıe Ausbıildung beruht und
nach welchen Kriterien (nämlıc kırchen-, nıcht zivilrechtlichen!) S1e gestaltet
wiırd, ob und W ds dıe Ausbildung kostet, W1IEe erbrachte Leistungen des Auszu-
bıldenden finanzıell werten SInd. ob und welche Ausbildungsvergütung
VO JTräger ewährt wırd auc: Sachbezüge Kost und Wohnung sınd eıne
Oorm VO  — geldwerter Ausbildungsvergütung) und ach welchem eCc) dıe
Ausbildung regulär oder vorzeıtig beendet oder abgebrochen werden kann
(nämlic 1Ur ach Kirchenrecht: zıvilrechtliche Kündigungsschutzbestimmun-
SCH kommen nıcht In Betracht)

Der Sondertall eiInes „nebenberuflichen“ Postulats und gof. Novızlats wırd unter Nr.
behandelt
Auch WE „Postulats- un: Noviziatsunterricht“‘ g1bt, sınd diese Ausbıiıldungsab-
schnıtte nıcht eıl einer schulischen, sondern einer beruflichen Ausbildung. Um den
Charakter eiıner öffentlıch anerkannten Schulausbildung en und entsprechende
Rechtswirkungen entfalten (z.B Anerkennung als „Anrechnungszeit‘“), mu
eın VO den Kultusministerien anerkanntes Curriculum mıt einem staatlıch anerkann-
ten qualifizierten SC| geben Daß sıch zivilrechtlich ın der 1Jlat 1ıne .Be
rufsausbıldung” handelt, geht AUSs höchstrichterliıchen Urteıilen hervor (vgl Urteiıle
des Bundessozlalgerichts VOIN 1965 RJ und VO  S 1972 405/71), AaUus Be-
sprechungsprotokollen der Spıtzenverbände der Sozlalversicherungsträger (z.B VO

21 1979 01.15/131.211/314.35), AUS Urteıulen anderer Gerichte ( Finanzgericht
Münster VOIN 199() 108/91 SOWI1e AUS esetzestexten und Erläuterungen der
Bundesministerien iıhren Gesetzentwürfen (vgl Bundesratsdrucksache 200/85
A SGB V7 Bundestagsdrucksache 1/4124 ZU SGB VI etc.)
Eın Vertragsmuster findet sıch unter Nr.
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Sozialversicherungsrecht
FÜür dıe Zeıt des Postulats und Novızlats besteht Sozialversicherungspiflicht in
der gesetzlichen Kranken-, ege-, enten-, Arbeıtslosen- und Unfallversı1-
cherung”, weıl sıch dıe Postulanten/Novızen In Berufsausbildung eiınden
DiIes gılt unabhängig VO  - der Natıionalıtät der Noviızen, soweıt S1e sıch
während des Postulats/Novızıats In Deutschlan: aufhalten.” Postulanten/No-
vizen sınd keıne „geringfüg1g Beschäftigten”; CS besteht deshalb auch keıne
Sozialversicherungsfreıiheıt.
Fıne beitragsfreie Krankenversicherung ber dıe Eltern der Postulanten/No-
vizen 1m Rahmen der Familiıenversicherung ist nıcht möglıch.” Eıne mınde-
sten. 12monatıge Krankenversicherungspilicht, WIE S1e Un dıe versiche-
rungspflichtige Zeıt des Novızlats egeben ist, ist eıne unabdıngbare
Voraussetzung afür, mıt der ersten Profeß (und damıt dem Begınn der sSat-

zungsmäßıgen Mitgliedschaft und der daraus resultierenden Versicherungs-
freiheit iın der Krankenversicherung Ta Gesetz) nahtlos ıIn dıe freiwiıllıge
Krankenversicherung wechseln und weıterhın In eıner gesetzliıchen Kran-
kenkasse versichert bleiben können.“

Vgl z B Abs NT. und Nr. SGB SOWI1eEe Satz Nr. und NrT. SGB VI Im
Rentenversicherungsrecht wırd in Satz Nr. SGB VI dıie Versicherungspiflicht VO  —

Miıtgliıedern geistliıcher Genossenschaften ausdrücklıch für dıe eıt der außerschuli-
schen Ausbildung festgestellt, obwohl bereıts 1n Nr. ausgesagt wırd, daß Versiche-
rungspflicht für Personen besteht, dıe 99 iıhrer Berufsausbildung beschäftigt Sind‘“ Man
hat versucht, daraus abzuleıten, daß eıner nochmals ausdrücklıchen Erwähnung der
Versicherungspiflicht der Postulanten/Novizen Tür Zeıten ıhrer außerschulischen usbıl-
dung ın Nr. N1C! bedurft a  e’ WENN Postulat/Noviızıat unbestreıitbar als versiche-
rungspflichtige eıt der Berufsausbildung anzusehen wäre. Aus der enesI1is un: Ab-
olge der Reformgesetze 1989 ’89) und 1990 (RRG ’02) und dem 1m FKın-
vernehmen mıt den Ordensobern-Vereinigungen formulherten Wıllen des Gesetzgebers
äßt sıch nachweıisen, daß dıese Argumentatıiıon nıcht stichhaltıg ist.
Ist eın Postulant/Noviıze Staatsbürger eines Nicht-EU-Landes, ist darauf achten, daß
dıe Aufenthaltserlaubnıs zuläßt, daß ıne (Berufs-) Ausbildung ZU Ordensmann
in Deutschland absolvieren darft. FEın frühzeıtiger Kontakt mıt der zuständıgen uslän-
derbehörde ist angeraten.

11 Voraussetzung aIiur ware, daß dıe beitragsfreı mitzuversichernden Kınder „kein Ge-
samteinkommen aben, das regelmäßig IM Monat eın Siebtel der monatlichen Bezugs-
größe2. Sozialversicherungsrecht  Für die Zeit des Postulats und Noviziats besteht Sozialversicherungspflicht in  der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversi-  cherung®, weil sich die Postulanten/Novizen in Berufsausbildung befinden.  Dies gilt unabhängig von der Nationalität der Novizen, soweit sie sich  während des Postulats/Noviziats in Deutschland aufhalten.“ Postulanten/No-  vizen sind keine „geringfügig Beschäftigten“; es besteht deshalb auch keine  Sozialversicherungsfreiheit.  Eine beitragsfreie Krankenversicherung über die Eltern der Postulanten/No-  vizen im Rahmen der Familienversicherung ist nicht möglich." Eine minde-  stens 12monatige Krankenversicherungspflicht, wie sie durch die versiche-  rungspflichtige Zeit des Noviziats gegeben ist, ist eine unabdingbare  Voraussetzung dafür, mit der ersten Profeß (und damit dem Beginn der sat-  zungsmäßigen Mitgliedschaft und der daraus resultierenden Versicherungs-  freiheit in der Krankenversicherung kraft Gesetz) nahtlos in die freiwillige  Krankenversicherung wechseln und so weiterhin in einer gesetzlichen Kran-  kenkasse versichert bleiben zu können.“  Vgl.z.B. 8 5 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 10 SGB V sowie $ 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 4 SGB VI. Im  Rentenversicherungsrecht wird in $ 1 Satz 1 Nr. 4 SGB VI die Versicherungspflicht von  Mitgliedern geistlicher Genossenschaften ausdrücklich für die Zeit der außerschuli-  schen Ausbildung festgestellt, obwohl bereits in Nr. 1 ausgesagt wird, daß Versiche-  rungspflicht für Personen besteht, die „zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind“. Man  hat versucht, daraus abzuleiten, daß es einer nochmals ausdrücklichen Erwähnung der  Versicherungspflicht der Postulanten/Novizen für Zeiten ihrer außerschulischen Ausbil-  dung in Nr. 4 nicht bedurft hätte, wenn Postulat/Noviziat unbestreitbar als versiche-  rungspflichtige Zeit der Berufsausbildung anzusehen wäre. Aus der Genesis und Ab-  folge der Reformgesetze 1989 (GRG ’89) und 1990 (RRG ’92) und dem im Ein-  vernehmen mit den Ordensobern-Vereinigungen formulierten Willen des Gesetzgebers  1äßt sich nachweisen, daß diese Argumentation nicht stichhaltig ist.  10  Ist ein Postulant/Novize Staatsbürger eines Nicht-EU-Landes, ist darauf zu achten, daß  die Aufenthaltserlaubnis es zuläßt, daß er eine (Berufs-) Ausbildung zum Ordensmann  in Deutschland absolvieren darf. Ein frühzeitiger Kontakt mit der zuständigen Auslän-  derbehörde ist angeraten.  1  Voraussetzung dafür wäre, daß die beitragsfrei mitzuversichernden Kinder „kein Ge-  samteinkommen haben, das regelmäßig im Monat ein Siebtel der monatlichen Bezugs-  größe ... überschreitet“ (vgl. $ 10 Abs. 1 Nr. 4 SGB V). Als „persönliches Einkommen“  erhalten Postulanten/Novizen während ihrer Ausbildungszeit von der Ordensgemein-  schaft unentgeltlich Kost und Wohnung. Der Wert dieser Sachbezüge liegt aber regel-  mäßig über dieser Obergrenze ( der Bezugsgröße 1997 West = DM 610,00; Wert der  Sachbezüge 1997 West = 688,00). Erforderlich ist also eine elternunabhängige eigen-  ständige Krankenversicherung der Postulanten/Novizen.  12  Nach 8 9 Abs. 1 Nr. 1 ist eine Vorversicherungszeit von mindestens 12 Monaten unmit-  telbar vor dem Eintritt der Versicherungsfreiheit mit dem Tag der ersten Profeß oder  mindestens 24 Monate in den letzten 5 Jahren vor dem Eintritt der Versicherungsfrei-  heit erforderlich. Diese Vorversicherungzeit wird durch das versicherungspflichtige No-  viziatsjahr (und ggf. die vorausgehende Zeit des Postulats) ohne weiteres erreicht. Ohne  eine solche Vorversicherungszeit ist ab 1.1.1989 die freiwillige Krankenversicherung von  Ordensleuten mit Profeß in einer gesetzlichen Krankenkasse nicht mehr möglich.  328überschreitet“ (vgl Abs NrT. SGB Als „persönlıches Eınkommen“
erhalten Postulanten/Novızen während ihrer Ausbildungszeıt VO  — der Ordensgeme1n-
schaft unentgeltlıch ost und Wohnung. Der Wert dieser Sachbezüge 1eg ber regel-
mäßıg über dieser bergrenze (% der Bezugsgröße 1997 West '  n Wert der
Sachbezüge 1997 West 688,00) Erforderlich ist Iso ıne elternunabhängige eigen-
ständıge Krankenversicherung der Postulanten/Novizen.
ach Abs Nr. ist ine Vorversicherungszeıt VON mındestens Monaten unmıt-
telbar VOT dem Eıntrıitt der Versicherungsifreiheit mıt dem Tag der ersten Profeß der
mındestens onate ın den etzten Jahren VOI dem Eıintrıitt der Versicherungsfre1-
heıt erforderlıch. Diıiese Vorversicherungzeıt wırd durch das versicherungspflichtige NO-
vizıatsjahr (und gof. dıe vorausgehende eıt des Postulats) ohne weıteres erreıcht. hne
ıne solche Vorversicherungszeıt ist ab 1989 dıe freiwiıllıge Krankenversicherung VOoOnNn

Ordensleuten mıt Profeß ın eiıner gesetzlichen Krankenkasse nıcht mehr möglıch.
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Z Meldung die Krankenkasse

Begınn und nde der Ausbildungszeıt ist der zuständıgen Krankenkasse form-
erecht melden (Anmeldung, Abmeldung); erforderlich ist außerdem eıne
Jahresmeldung, WE ın dıe Ausbildungszeıt en Jahreswechsel Die Po-
stulanten/Novızen egen mıt den Bewerbungsunterlagen ihr Versicherungs-
nachweisheft VOTIL, das dıie nötiıgen Meldeformulare nthält Ist keın VersI1i-
cherungsnachweıshelt vorhanden. genügt ZUT Anmeldung eın VOIN der
Krankenkasse erhältliıcher „Ersatz-Versicherungsnachweıs

Beitragsberechnung
DiIie Ordensgemeinschaft stellt den Postulanten/Novızen während der Ausbiıl-
dung unentgeltlıch Unterkunft und Verpflegung ZU1 Verfügung. Der Wert dıe-
SCT „Sachbezüge‘“ der Auszubi  enden Jährlıc. 1ICUu festgelegt Urc dıe
Sachbezugswert-Verordnung des Bundesarbeıitsministeriums“ ist das „De1-
tragspflichtige Eiıinkommen“ der uszubıildenden und damıt dıie Grundlage
ZUul Berechnung der Sozlalversicherungsbeıiträge. Dıe VO der Ordensgemeı1n-
schaft als Ausbildungsträger berechnenden Sozlalversicherungsbeiträge
sınd dıe Krankenkasse abzuführen und werden alleın Von der rdensge-
meınschaft

Für Auszubıildende sıeht die Sachbezugswertverordnung In Abs Nr. be1
der Beıtragsberechnung eıne Minderung der jeweıligen Sachbezugswerte Vo  -

15 % VO  — Die Anwendung dieser Miınderung auch für Postulanten/Noviızen
wurde VON den Ersatzkrankenkassen BARMER und DA  R bısher abgelehnt”, mıt
Schreiben VO das Generalsekretarılat der VD  S Jjedoch AUS-

drücklıch wıeder eingeräumt.
Versıicherte Postulanten/Novızen en als uszubıildende Nspruc auf alle
Leistungen der gesetzlıchen Krankenkasse W1e alle anderen KrankenversIı-

In das eld „Angaben ZUT1 Tätigkeıit” wiıird unter „A‘L immer dıe Schlüsselzahl 892 ein-
(entsprechend dem Schlüsselzahlen-Verzeichnıiıs der Bundesanstal Tfür Arbeıt

für „Novize‘“‘; dıes gılt für OS{ula und Novizıat). nier „B“ wırd Je nach Vorbildung
entweder O1 (Kandıdaten mıt Hauptschulabschluß/Miıttlerer Reıfe, ber ohne Berulfs-
abschluß) der (ohne bıtur, ber mıt Berufsabschluß) der 03 (unmittelbar nach
dem Abiıitur) oder (mit Hochschul-/Universitätsabschluß) eingetragen. In das eld
„Betriebsnummer“ ist dıe VO Öörtlıchen Arbeıtsamt vergebende Betriebsnummer
des Ausbildungsträgers eiınzusetzen. Wenn bereıts zıvıle Miıtarbeıter beschäftigt WCI-

den, wurde ıne Betriebsnummer bereıts vergeben, dıe hıer verwenden ist. noch
keıne Betriebsnummer exıstiert, ist S1e beım Arbeıtsamt beantragen.
Monatlıcher Sachbezugswert 1997 für ost und Wohnung: g (Bundesländer
West) bzw. 9 (Bundesländer Ost)

15 Ausdrücklich z. B in der Protokollvereinbarung zwıschen BARMER/DAÄ und den
Ordensobern-Vereinigungen VO mıt der dıe Umsetzung des 1.1.1989 ın
mal getretenen Gesundheıitsreformgesetzes (GRG 8 SGB 1ImM Ordensbereich
vereinbart wurde.
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cherten. uberdem en S1e be1l Krankheıt VO ersten Jag eınen An
spruch auf Krankengeld In öhe VO  — SO Y der bezüge, sofern S1e AUS rank-
heıtsgründen dıe Ausbildung unterbrechen oder abbrechen mussen und dıe
VO Ausbıildungsträger während der Ausbıildung gewährten Bezüge J1er
Sachbezüge Wert für Kost und ohnung während des Krankenstandes
nıcht mehr erhalten.

Gesetzliche Unfallversicherung
Postulanten und Noviızen, dıe ıhrer Berufsausbildung beschäftigt SInd, sSınd
be1ı der zuständıgen gesetzlıchen Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft)”

melden DiIie Beitragsberechnung erfolgt auf der Basıs der beitragspflichtı-
SCH Eınkünfite, das ist der Wert der monatlıchen Sachbezüge. Meldung und
Beıitragsentrichtung ist aCcC des usbıldungsträgers.
/7/u den Obliegenheıiten des Ausbildungsträgers 1M Rahmen der gesetzlıchen
Unfallversicherung gehört auch dıe vorgeschriebene Untersuchung der Postu-
lanten/Novızen Urc eınen Betriebsarzt be1l Ausbildungsbeginn und 1mM Rah-
INCHN der In größeren Zeitabständen erforderlichen Routineuntersuchungen.

Steuerrecht

3.7 Postulanten un OVvizen

Während der Ausbildungszeıt VO  —; Postulat/Novızıat besteht 1MmM 1INDII1IC| auf
dıe persönlıchen Bezüge Steuerpflicht. DIie Postulanten/Novızen egen dem
Ausbildungsträger eıne Steuerkarte VO  Z Nachdem der Ausbildungsträger
während der Ausbildung keıne Barbezüge 79 (vgl Ausbildungsvertrag), ist
NUr der Wert der VO der Ordensgemeinschaft kostenlos ZUTr Verfügung DC-
stellten Sachbezüge (Kost/Wohnung) als steuerpflichtiges FEinkommen ANZU-

sehen.

Postulanten/Novızen ehören nıcht den „geringfüg1g Beschäftigten“ (Vor-
aussetzung ware eın monatlıches steuerpflichtiges Eınkommen IR

(1997) der Wert der Sachbezüge für Kost und Wohnung 1eg er
199 / beträgt 688,00) Eıne pauschale Zahlung VO  >; Lohnsteuer WG
den Ausbildungsträger für „geringfüg1g Beschäftigte“ kommt deshalb also

16 Vıele Ordénsgemeinschaften gehören 1m 1C| auf dıe Arbeıitsentgelt beschäftig-
ten zıvılen Miıtarbeıter und dıe Auszubildenden ZUIL Verwaltungsberufsgenossenschaft

dıe sozlal-carıtatıv tätıgen Ordensgemeinschaften ZUT Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege W, Ordensleute mıt ew1ger Profeß sınd iın
der gesetzliıchen Unfallversicherung grundsätzlıch versicherungsfre1; zeıtlıche Professen
sınd dort 1Ur ann versicherungspflichtig, WE S1e Arbeıtsentgelt beschäftigt
sınd (Ordensleute mıt Profeß siınd ber nıe be1 ihrem eıgenen Orden der In dessen FKın-
richtungen beschäftigt, schon gar N1IC: Arbeitsentgelt). Postulanten/Novızen sınd
1ın der gesetzlıchen Unfallversicherung immer versicherungspflichtig.
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nıcht In rage Steuerpflicht besteht 1er nıcht tür den Ausbildungsträger, SOIl-

ern für die Auszubi  enden selbst 1m IC auf iıhr „persönlıiches Eınkom-
INeCenN G

Postulanten/Novızen sınd ın er ege In Steuerklasse 1/0 (unverheıiratet,
kinderlos) eingruppiert. Für 1997 In dieser Steuerklasse Lohn- bZw. Eın-
kommensteuer Jjedoch erst be1l steuerpflichtigen Eıinnahmen ah 475,00

Der Wert der Sachbezüge 162 euttlc| dieser (irenze
688,00), daß 7Z7WarTr dem (Grunde ach Steuerpflicht besteht, aber keıne Steu-
eEerschu nTtällt

FKın ohnkonto In der Buchführung der Ausbıildungsstätte ZB Novızlats-
konvent) oder des Ausbildungsträgers (z.B Provinzıalat) braucht nıcht DC-

werden. da keıne Barbezüge ezahlt werden.

Steuerfreibetrag für Eltern Vo  - Postulanten/Novizen

IDen Eltern steht während der Zeıt der chul- oder Berufsausbildung iıhrer
Kınder bestimmten Bedingungen dıe Eintragung eines Steuerftfreı1ibe-

auf der Lohnsteuerkarte Dies gılt für dıe Berufsausbildung iıhrer
Kınder während des Postulats DZWw. Noviızılats. obwohl dıe Postulanten/Novızen
während der Ausbildungszeıt nıcht be1 den Eltern wohnen und auch nıcht VO
ihnen unterhalten werden müssen. ” Zur Beantragung des Steuerfreibetrages
ist dıe Vorlage einer Ausbildungsbescheinigung erforderlıch Dazu dient eıne
opıe des Ausbildungsvertrages.

Kindergeld
ach dem Bundeskındergeldgesetz (BKGG) en un bestimmten edaın-
SUNSCH auch dıe Eltern VON Postulanten/Novızen eınen Nspruc| auf Kınder-
geld, näherhın dann, wenn sıch iıhre Kınder ach vollendetem 16 Lebensjahr
(und bıs längstens ZU Lebensjahr weıterhın ın chul- oder Berufsausbil-
dung EHNNdeEN

Im Runderlaß (Dienstanweisung) der Bundesanstalt für Arbeıt dıe ÄFrT-
beıtsämter el des Bundeskıindergeldgesetzes: ZÜF Berufsausbil-
dung ımM Sınne des BKGG zählennicht in Frage. Steuerpflicht besteht hier nicht für den Ausbildungsträger, son-  dern für die Auszubildenden selbst im Blick auf ihr „persönliches Einkom-  men  O c.  Postulanten/Novizen sind in aller Regel in Steuerklasse I/0 (unverheiratet,  kinderlos) eingruppiert. Für 1997 fällt in dieser Steuerklasse Lohn- bzw. Ein-  kommensteuer jedoch erst bei steuerpflichtigen Einnahmen ab DM 1475,00  an. Der Wert der Sachbezüge liegt deutlich unter dieser Grenze (1997: DM  688,00), so daß zwar dem Grunde nach Steuerpflicht besteht, aber keine Steu-  erschuld anfällt.  Ein Lohnkonto in der Buchführung der Ausbildungsstätte (z.B. Noviziats-  konvent) oder des Ausbildungsträgers (z.B. Provinzialat) braucht nicht ge-  führt zu werden, da keine Barbezüge gezahlt werden.  3.2 _ Steuerfreibetrag für Eltern von Postulanten/Novizen  Den Eltern steht während der Zeit der Schul- oder Berufsausbildung ihrer  Kinder unter bestimmten Bedingungen die Eintragung eines Steuerfreibe-  trags auf der Lohnsteuerkarte zu. Dies gilt z. B. für die Berufsausbildung ihrer  Kinder während des Postulats bzw. Noviziats, obwohl die Postulanten/Novizen  während der Ausbildungszeit nicht bei den Eltern wohnen und auch nicht von  ihnen unterhalten werden müssen.” Zur Beantragung des Steuerfreibetrages  ist die Vorlage einer Ausbildungsbescheinigung erforderlich. Dazu dient eine  Kopie des Ausbildungsvertrages.  4. Kindergeld  Nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) haben unter bestimmten Bedin-  gungen auch die Eltern von Postulanten/Novizen einen Anspruch auf Kinder-  geld, näherhin dann, wenn sich ihre Kinder nach vollendetem 16. Lebensjahr  (und bis längstens zum 26. Lebensjahr) weiterhin in Schul- oder Berufsausbil-  dung befinden.  Im Runderlaß (Dienstanweisung) der Bundesanstalt für Arbeit an die Ar-  beitsämter heißt es zu $ 2 des Bundeskindergeldgesetzes: „Zur Berufsausbil-  dung im Sinne des BKGG zählen u. a. ... die der Ausbildung zum Ordensgeist-  lichen bzw. der Tätigkeit als Laienbruder oder Ordensschwester vorausgehende  618  .  Zeit eines Postulats oder Noviziats  Zur Beantragung des Kindergeldes ist die Vorlage einer Ausbildungsbeschei-  nigung (Kopie des Ausbildungsvertrages) erforderlich.  17 Vgl. Urteil des Finanzgerichts Münster von 2.10.1990 (10 K 1108/91 L), zitiert in OK  e O2 BL  18 Vgl. Runderlaß BA 375/74 16. Erg. 1991 Nr. 2.212 Abs. 12 Buchstabe i.  Sldie der Ausbildung ZUFNM Ordensgeist-
lichen bzw. der Tätigkeit als Laienbruder oder Ordensschwester vorausgehende

ISLeıt eiInes Postulats oder Novizliats
Zur Beantragung des Kıindergeldes ist dıie Vorlage eiıner Ausbıldungsbesche1-
nıgzung (Kopıie des Ausbildungsvertrages) erforderlich

I Vgl Urteil des Finanzgerichts Münster VO  > 2.10.1990 (10 108/91 zıtiert ın
Heft 1992 319 UB

18 Vgl Runderlaß 3/5/ 74 Erg 1991 Nr. N 2 Abs Buchstabe
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Das Kındergeld steht den FBlltern des Postulanten/Novızen Nur S1e können
beantragen. Fıne Weıtergabe des Kındergeldes als Spende den NOovI-

ziatskonvent oder den Ausbildungsträger (Ordensgemeinschaft) ist denkbar,
kann aber nıcht eingefordert werden. DiIie Ausstellung eiıner VO  S den Eltern
ZUT Beantragung VO  — Kındergeld erbetenen Ausbildungsbescheinigung 1L1UT

unter der Bedingung einer Abtretung des Kındergeldes dıe rdensge-
meılinschaft oder eıne Verweigerung der Ausstellung einer Ausbıildungsbe-
scheinıgung ist nıcht zulässıg.
Postulanten/Novızen selbst en ach vollendetem Lebensjahr (und bıs
längstens ZU 26 Lebensjahr unmıiıttelbar eınen NSspruc auf Kındergeld,
WCNN S1e Vollwaısen Sınd oder den Aufenthalt der Eltern nıcht kennen und
iıhren Wohnsıtz DZwW. gewÖhnlıchen Aufenthaltsort während des Postulats/No-
VIzlats In Deutschlan en Das Kındergeld bleıbt während des Postu-
lats/Noviızılats ihr Eıgentum nach den für diese Zeıt geltenden Bestimmungen
der Ordensgemeıinschalt.

Waisen-/Halbwaisenrente

Den Postulanten/Novızen persönlıch steht ach Voll‘endetem Lebensjahr
(und bıs längstens ZU 26 Lebensjahr WaıIlsen- oder Halbwaıisenrente Z
ange S1e sıch In chul- oder Berufsausbildung eiinden Zur Beantragung ist
die Vorlage einer Ausbildungsbescheinigung erforderlıch Dazu dient eIne

DiIie Waıilsen-/Halbwaisenrente bleibtopı1e des Ausbildungsvertrages.
während des Postulats/Novızıats iıhr Eıgentum ach den für diese Zeıt gelten-
den Bestimmungen der Ordensgemeıinschalt.
Wer eıinen Nspruc auf Waısen-/Halbwaısenrente hat, ist damıt In der ege
auch ıtgliıe der „Krankenversicherung der Rentner“ (KVdR) Dadurch an-
dert sıch dıe Berechnung der Sozlalversicherungsbeıiträge (vgl oben Nr. 22}
Urc Wegfall des Kranken- und Pflegeversicherungsbeıtrags. Der Beıtrag ZUT
VdR wırd VO Rentenversicherungsträger direkt dıe Kranken- und Pfle-
gekasse abgeführt; VO  — der Rente wırd e1in Eıgenanteı ZU Kranken- und
Pflegeversiıcherungsbeıtra einbehalten

Der Ausbildungsträger informiert dıe Geschäftsstelle der Krankenkasse, be1
der dıe versicherungspflichtigen Postulanten/Novızen gemelde sınd, ber den
Antrag DZW. eZzug VoNn Waılsen-/Halbwaısenrente eınes Postulanten/Novizen.

Vermögensverwaltung hei Postulanten un OVvizen

Im kanonıschene der römiısch-katholischen Kırche wırd dıe rage ach
der Verwaltung des Vermögens VON Postulanten und Novızen nıcht behandelt
Um eiıne egelung ın dieser rage iinden, muß zurückgegriıffen werden auf
dıe Norm, dıe für dıe legung der ersten Profeß gılt.
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Can 668 „Die Mitglieder en Vor der ersten Profeß die Verwaltung ihres
Vermögens eine Person ihrer Wahl abzutreten und, soweıt die Konstitutionen
nıichts anderes bestimmen, über dessen eDrauc. und Nießbrauch frei Verfü-
SUNSECNH reffen Fın Testament aber, das auch Vor dem weltlichen ec: QÜUlL-
12 LST, en SIe zumindest VOor der ewıgen Profeß errichten.“

Diese Bestimmung SCAHhI1e Postulanten und Novızen nıcht e1n, da dıe SaL-
zungsmäßigeE Miıtgliedschaft In einem Instıtut des geweılhten Lebens erst Urc
dıe egung der ersten (zeitlichen) Profeß, be1l eıner Gesellschaft des dDO-
stolıschen Lebens Urc die Einglıiederung ach der Probezeıt erworben WITd.
Wenn die Postulats-, Noviızı]ats- und/oder Probezeiıt jedoch In das en eines
Instıtuts des geweihten Lebens oder eıner Gesellschaft des apostolıschen Le-
bens einführt, ist CS sSınnvoll. dıe entsprechenden Regeln der Vermögensver-
waltung auch schon iın diesen Vorbereıtungszeıten einzuüben und ALLZUWEIN-
den em werden Postulanten und Novızen auf diese Weıise während der
Vorbereıtungszeıten nıcht Urc! dıie etiwa erforderlichen kte der Vermö-
gensverwaltung von der Eınführung und ınübung 1INSs Ordensleben bgehal-
ten

Im einzelnen ergeben sıch dUus diesen Grundüberlegungen olgende Punkte,
dıe für die Vermögensverwaltung vVvOonNn Postulanten und Noviızen beachten
SINd: (6.1) die Verwaltung des Vermögens, (6.2) dıie Abtretung der Verwaltung,
(6.3) die Bestellung eiInes Verwalters der eigenen Wahl, (6.4) der eDrauc
und Nıeßbrauch des Vermögens und (6.5) Was beım Übergang In dıe zeıtlıche
Profeß DZW. (6.6) beım Verlassen der Gemeinschaft beachten ist

6.7 Verwaltung des Vermögens
Es geht für dıe Zeıt des Postulats und Novızlats och nıcht eıne endgültige
Festlegung, Wäads mıt dem Vermögen des einzelnen Postulanten/Novizen DC-
chehen soll, sondern dıe rage, W1Ee und VON WC) CS verwaltet werden soll
Endgültige Festlegungen etiwa Verfügungen VOoNn es9Verfügungen
ber eDTrauCc und Nıießbrauch des Vermögens ollten oder mMuUussen späte-
ens VOT der ew1ıgen Profeß getroffen werden (can. 668 SQ und 4

Abtretung der Verwaltung
Es geht für dıe Zeıt des Postulats und Novızlats NUr dıe Abtretung der Ver-
waltung des Vermögens. Diese Abtretung sollte eindeutig auf dıe Zeıt VO  $ Po-
stulat und Novızıat beschränkt se1n und außerdem Urc! das Verlassen VO  a}
Postulat der Novızlat automatısch enden. Auf diese WeIlse kann verhındert
werden. daß eın Postulant oder Noviıze ach dem Verlassen der rdensge-
meınschaft Schwierigkeiten bezüglıch des ugrıffs auf se1in Vermögen be-
kommt
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Verwalter der eigenen Wahl

ach CM  3 668 en dıe Kandıdaten für dıe ers Profeß dıe völlige Wahl-
freiıheıt ZUT1 Bestimmung des Verwalters ihres Vermögens. Diıiese Freiheit muß
analog auch den Postulanten und Novızen zugestanden werden. Es ist den POo-
stulanten und Novızen also völlıg freigestellt, WEl S1e mıt der Verwaltung ihres
Vermögens betrauen wollen

a) Wahl einer Person außerhalb des Ordens

Wünschenswert ist die Wahl eıner Person ZU Vermögensverwalter, dıe nıcht
7U en bZzw. Z Gemeininschaft gehört und keine Beziehungen dazu
unterhält. DıIie Person, dıe dıie Verwaltung durchführt, hat dem Postu-
lanten/Novızen ber dıe Verwaltung In überschaubaren Abständen Rechen-
schaft abzulegen. Dies mu VOT em VOT der egung der zeıtlıchen DZW.
ewligen Profeß geschehen, WECNN entsprechend den Weısungen des Kırchen-
rechts ntscheıidungen ber das Vermögen des Ordensmitglıeds fällen SInd.

Wahl einer Person innerhalb des Ordens

Wenn auch dıe Wahl eiıner Person außerhalb der konkreten Gemeiinscha sehr
wünschens- und empfehlenswert ist, kann Sıtuationen geben, dıie dıe Wahl
der Ordensgemeinschaft als Vermögensverwalter erzwingen DZW. nahelegen.
Die nalogıe C  S 668 schlıe eıne solche Wahl nıcht Au Im Interesse
er Beteıilıgten ist In einem olchen Fall jedoch auf mehrere ınge sehr

achten:

Es muß siıchergestell se1n, dal3 das Vermögen des Postulanten/Noviızen
nıcht mıt dem Vermögen der Gemeiinschaft gemeInsam verwaltet wırd. Das
el daß eın reuhand- oder Sondervermögen gegründet werden muß, das
sıch Jjederzeıt getrenn VO Gemeıinschaftsvermögen auswelsen und verwalten
äßt

Das ermögen muß 1im Sınne des Postulanten/Novizen verwaltet werden,
jeder Anscheıin einer Verwaltung 1Ur 1im Sınne der Geme1ıninschaft muß

vermıleden werden. Auf diıesen un. ist besonderer Wert egen, da CS sıch
zıivilrechtlich dıe Verwaltung VO  = Fremdvermögen handelt Be1 Fehlern
des Verwalters könnten Schadensersatzansprüche eltend emacht WCI-

den Vor em be1 eıner eventuellen Irennung VO  — der Gemeiıinschaft ist eıne
diesbezüglıche zıvilrechtliche age nıcht auszuschlıießen. Deshalb ist eıne
durchsichtige und are Verwaltung des tremden Vermögens besonders ANYC-

Der Postulant/Noviıze hat auch be1l Verwaltung se1INnes Vermögens HTG die
Gemeininschaft eın ec auf regelmäßıge Informatıon ber den an SeINES
Eıgentums. Das gılt wıeder W1Ie schon oben gesagt VOT em dann, WECNN

VOT der zeıtlıchen bzw. ewigen Profeß kiırchenrechtlıch erforderlıiche erIuU-
SUNSCH ber das ermögen reffen sind.
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Gebrauch und Nießbrauch des Vermögens

Analog ZUT egelung des Cal 668 S 1 en auch dıe Postulaten/Novızen das
eC) ber den eDTauCc und Nıeßbrauch iıhres Vermögens freı bestim-
LLICHN DDas bedeutet daß SIC der Person der SIC dıe Verwaltung ihres Vermö-
SCHS anverirauen keıne eneralvollmacht erteılen INUSSCH sondern Auflagen
ZU eDTraucCc und Nıeßbrauch des Vermögens machen können Das ann
sıch beziehen auf dıe rage der Gestaltung Wertpapierdepots
DıIe Erträge AdUSs dem Vermögen ollten der e2e nıcht verschenkt werden
sondern dem Anwachsen des Vermögens dıenen Es annn ach frejler Ent-
scheıidung des Postulanten/Novızen auch festgelegt werden dalß dıe Erträge
auch der Ordensgemeinschaft als Spende zutlıeßen Der Vermögensverwalter
ist dıe orgaben des E1ıgentümers gebunden

ergang dıe zeitliche Profeß
ach Can 668 1ST VOT der legung der zeıtlıchen Profeß dıe Verwaltung
der Vermögenswerte abzutreten Da der Vertrag AUS$S Postulats und Novızlats-
zeıl mıt egung der zeıtliıchen Profeß endet (vgl Nr 1ST C1INC CUu«c Re-
gelung erforderlıc Entweder kann der Vertrag verlängert werden CIMn
Verwalter CeINZESETZL und/oder C1INC andere egelung für dıe Verwendung der
Erträge festgelegt werden

Verlassen der Gemeinschaft
Wenn CIM Postulant/Novıze dıe (Jemeınnschaft erläßt W ds> GT gemä GTE und
Kıgenrecht der Instıtute Jederzeıt fre1l tun ann erhält sofort dıe Vo Ver-
fügungsgewalt über SC1IMN Vermögen zurück Wıe schon Nr ausgeführt
wurde 1st sıinnvoll dıe Vollmacht ZUT Vermögensverwaltung auf den Zeıt-
LauUum VO Postulat und/oder Novızıat beschränken der ausdrücklı-
chen Maßbgabe daß eım Verlassen der Gemeinschaft der Verwaltungsauftrag
automatısch beendet 1ST

a) Verwaltung UrCcC! dıe Geme1inschaft

ur das Vermögen des Postulanten/Novızen UrCcC! dıe Ordensgemeinschaft
verwaltet UsSsSCIl dıe Vermögenswerte wıeder rückübertragen werden Wenn
dıe Verwaltung WIC bereıts oben ringen empfohlen wurde unabhängıg
VO Vermögen der Ordensgemeinschaft eführt wurde, ist dıes ınfach urch-
zuführen: Ure. nderung der Verfügungsberechtigung ber Konten und
Depots, UrcC! Überweıisung des anderer Kontobezeıchnung angelegten
Geldes auf CIM Konto des ausscheıdenden Postulanten/Novizen DZw. Urc!
Übertragung der Wertpapıere auf dessen CIBCNCS epo
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b) Verwaltung Urc eıne andere Person

ur das Vermögen des Postulanten/Noviıizen Urc. eiıne Person verwaltet,
dıe nıcht der Ordensgemeinschaft angehört, besteht selıtens der Gemeınnschaft
eın Handlungsbedarf. Der ausscheidende Postulant/Novize mu ß siıch unmıt-
telbar mıt dem VO  > ıhm bestellten Vermögensverwalter auselnandersetzen.
Emp({ohlen wırd In jedem Fall eın auch zivilrechtlich gültıger schrıftliıcher Ver-
Lrag, mıt dem dıe rage der Vermögensverwaltung geregelt WIrd.

Zurückstellung und Freistellung Vo Wehrdienst

Postulanten/Novızen können für dıe Zeıt des Postulats/Novizlats eıne Zurück-
stellung VO Wehrdienst beantragen, WCI11 S1e sıch ach den Bestimmungen
des Wehrpflichtgesetzes „n Vorbereıtung auf das geistlıche Amt“ eiinden
FEıne diesbezüglıche Bescheimigung ber dıe ulnahme 1INs Postulat/Novızıat
kann der Höhere eCKHe ausstellen: diese Bescheimigung legt der OSLIU-
lan  OVIZEe dem zuständıgen Kreiswehrersatzamt mıt dem Antrag auf Z7u-
rückstellung VO  —$ ESs ist ratsam, VO Postulanten/Novizen eıne opıe des
Zurückstellungsbescheides einzufordern und den Personalakten egen
Im Fall des Ausscheı1dens eInes Postulaten/Noviızen AUS dem Postulat/Novızıat
oder der nterbrechung der Ausbildung ist dıe Ordensgemeinschaft VCI-

pflichtet, das zuständıge Kreiswehrersatzamt unverzüglıch ber dıe vorzeitige
Beendigung oder Unterbrechung des Postulats/Novizıats informıeren.

Soweiıt unmıttelbar ach der legung der ersten Ordensprofe O  er schon
1im Noviızlatsjahr) das Studıum der Philosophie und Theologıe 1mM Rahmen
der Priesterausbildung eiıner anerkannten Hochschule oder Universıtät
aufgenommen wırd, annn UrCc Vorlage VO  z Studienbescheimnigungen eıne
weıtere Zurückstellung VO Wehrdienst beantragt werden.

Eıne Freistellung VO Wehrdıienst annn erst mıt der legung der Ordens-
elübde oder spätestens mıt der Dıakonenweıhe UrCc Vorlage eıner eNtSpre-
henden Bescheimnigung des Höheren Oberen beantragt werden.

Dem Bundesamt für Wehrverwaltung 1eg eine vollständige Lste der Provinzıa-
[ate, Ahteien und Priorate In Deutschland VOT, die ggf. Bescheinigungen ZUr

Zurückstellung oder Freistellung VOo. Wehrdienst für ihre Postulanten, Ovizen
und Profeßmitglieder ausstellen können. Es empfiehlt sıich deshalb, diese Be-
scheinigungen Aur Von den Höheren Oberen 1tz der Gemeinschaft ausstel-
len lassen.

Wer eıne Bescheinigung ausstellt, ist verpflichtet, dem zuständigen Kreiswehr-
ersatzamt unverzüglıch den eventuellen Wegfall VO  — Gründen für dıe 7Zurück-
stellung bZw. Freistellung VO Wehrdienst mıtzuteılen. Dies gılt insbesondere
Tür den Austriıtt AUSs der Ordensgemeinschaft.
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Melderecht

Wer sıch länger als ochen ständıg einem Ort aufhält, muß sıch ach gel-
tendem Melderecht Aufenthaltsort polhızeılıc mıt Hauptwohnsıtz anmel-
den Dies gılt auch für dıe Zeıt des Postulats und Novızıats. Findet das Postu-
lat/Novızılat 1m Ausland ist eiıne Abmeldung deutschen aupt-
wohnsıtz und be1l ucKkenr ach Deutschlan eıne Wıederanmeldung

Hauptwohnsıtz erforderlıc

Sonderfälle
O] Postulat/Noviziat IM Ausland

In einıgen Ordensgemeinschaften en mehrere Provınzen 11UT och eın eIN-
Z1gES Novızıat, das sıch c auch außerhalb Deutschlands eiIinde Wer in
Deutschland In dıe UOrdensgemeinschaft eintrıtt, absolviert se1ın Novızıat (und
oof. auch schon das Postulat) ann möglıcherweıise 1m Ausland und hält sıch
damıt für ängere Zeıt außerhalb des Geltungsbereichs der deutschen Gesetze
auf.

Für die sıch während der Ausbildungszeıt 1mM Ausland aufhaltenden Postulan-
ten/Novızen besteht ach deutschem ec keıne Möglıchkeıit ZUT Sozlalversı1ı-
cherung, da S1e 1MmM Ausland nıcht VO Geltungsbereich der deutschen Gesetze
erfaßt werden. Vorsicht: Be1l uCcC AUS dem Novızıat ach erfolgreichem
SC Urc legung der UOrdensprofe besteht oft keıne Möglıchkeıit
mehr für eiıne ireıiwiıllıge Krankenversicherung ıIn eıner gesetzliıchen Kranken-
kasse, weıl die erforderlichen Vorversicherungszeıten fehlen „Satzungs-
mäßıge Miıtglieder geistlıcher Genossenschaften und Gemeininschaften“‘ DC-
hören abh der ersten Profeß ZU versicherungsfreien Personenkreıis. Selbst
WECNN dıe Profeß ach Beendigung des Novızılats ın Deutschlan: abgelegt
würde, dıe für den Wechsel In dıe treiwıllıge Krankenversicherung erfor-
erliıche 12monatıge Vorversicherungszeıt.”

„Nebenberufliches“ Postulat

In manchen Ordensgemeinschaften hat dıe orphase des Novızlats nıcht den
Charakter einer ausschließlic| ordensınternen Ausbildungs- und Eınübungs-
zeıt. Dıe Kandıdaten wohnen dann /Z£Wal In der klösterlichen Gemeinschaft
und vollzıehen weıtgehend den klösterliıchen Tagesrhythmus mıt S1ıe studie-
ICH aber beispielsweise während der Vorlesungszeıt bereıts der örtlıchen
Hochschule und halten sıch gof. auch nıcht ununterbrochen 1mM Postulatskon-

Ausnahme: Wenn Jjemand 1ın einem EU-Land ın einer gesetzlıchen Krankenversiche-
rung ausreichend ange versichert Wäl, annn diese Versicherungszeıt 1m Umzug ach
Deutschland als erforderlıche Vorversicherungszeit anerkannt werden.
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vent auf (Familienheimfahrten, Teilnahme Kursen und Veran-
staltungen, prıvate Freizeıt, Job In den Semesterferıien etc.) Soweıt solche Po-
stulanten ordentlıch immatrıkulierte Studenten SInd, ist abzuwägen, welche
Ausbildung 1SC| überwiegt: das tudıum oder das Postulat.

Studenten SInd 11UT in der gesetzliıchen Kranken- und Pflegeversicherung vVers1-
cherungspflichtig, in en anderen Sozlalversicherungssparten (Renten-, Ar-
beıtslosen-, Unfallversicherung) sınd S1e versicherungsfre1, weiıl S1e sıch In
(Hoch-)Schulausbildung eiınden DiIie Studienzeıt kann auf Antrag in der
Rentenversicherung als beitragsfre1ie „Anrechnungszeıt“ vorgemerkt WCI-

den.“ Den Beıtrag ZUT Krankenversicherung der Studenten za der tudent
selbst @ VO  > seinem BAföG), sSOweıt C nıcht ber dıe FEltern beitragsfreı
UrC! die Famıilienversicherung miıtversıchert ist

„Hauptberufliche“ Postulanten können in der Krankenversicherung nıcht ber
dıie Eltern kostenlos miıtversıchert werden, sondern mMUsSsen sıch selbst versI1-
chern. S1e unterliegen In en Sozlalversiıcherungssparten der Versicherungs-
pflicht, weıl S1e sıch 1ın Berufsausbildung en  en, auch WL S1e neben der
Berufsausbildung studıeren. DIie während der rentenversicherungspflichtigen
Berufsausbildung absolvierten Studienzeıiuten können ın der Rentenversıche-
rung nıcht zusätzlıch als „Anrechnungszeıten“” vorgemerkt werden, sınd aber
WNG dıe während der Berufsausbildung zahlenden Pflichtbeiträge (wenn
auch auf nıedrigem Niveau) mıt Beıträgen belegt.
Überwiegt be1 einem „nebenberuflichen Postulanten“ das Studiıum., könnte
WI1IEe eın normaler tudent TÜr se1ıne Sozlalversicherung selber SOTSCH. ETr be-
wohnt als (Gast ıIn der Klostergemeinschaft eın 7Zimmer WIEe andere Studen-
ten, dıe dıe Klostergemeinschaft Zimmer vermıletet. Es kann eın letver-
trag für dıe Bereıitstellung des Zimmers abgeschlossen werden. auch WE sıch
das Zimmer innerhalb des Klausur- oder Privatbereıichs der Klostergemeı1n-
schaft eIiNde Der klösterliche Vermıieter kann de facto auf dıe Zahlung
eiınes ntgelts für Kost und Wohnung Sanz oder teilweıse verzıchten. Im In-
nenverhältnıs nenn man dıiese Studenten dann vielleicht „Postulanten”, CS be-
steht aber och eın Ausbildungsvertrag und keine kırchen- oder zıivilrecht-
IC Beziehung zueiınander.

Be1l der wägung, ob INan eınen bereıts studiıerenden Postulanten zıvilrecht-
ıch eher als Student mıt (Jaststatus In dıe Klostergemeinschaft aufinehmen
soll, ohne dadurch welitergehende Verbin  iıchkeıten vereinbaren. oder ob

1.1.1997 werden- und Studienjahre nach dem Lebensjahr 11UT och bıs
Jahren als Anrechnungszeit vorgemerkt. Schul- und Studien]jahre, dıe über diesen

Dreijjahreszeiıtraum hinausgehen, bleiben In der Rentenbiographie zunächst Beıtrags-
lücken, sofern S1e nıcht später durch Entrichtung freiwillıger Rentenversicherungs-
eıträge geschlossen werden. vorgemerkte Anrechnungszeıten be1l der Berechnung
der späteren Altersrente berücksichtigt werden, äng VO  — der Gesetzeslage ZU eıt-
pun der Rentenantragstellung ab.
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11an eınen Ausbildungsvertrag abschliıeßt und dadurch rechtliıche Beziehun-
SCH zwıschen Auszubıiıldendem und Ausbildungsträger eingeht, sollte CS nıcht
prımär dıe finanzıellen Folgen für dıie Klostergemeinschaft gehen.“ Ent-
scheıdend wiırd se1nN, W1e CHNE oder locker dıie Anbındung dıe klösterliche
Qemeinschaft und W1IEe verbindlich dıe beıiderseıtige Entscheidung füreinander
1ST

Soweıt F Tür „hebenberufliche Postulanten“‘ dıe Zurückstellung VO
Wehrdienst geht, genügt dıe Vorlage einer Immatrıkulationsbescheinigung ın
Verbindung mıt der Bestätigung des Höheren Oberen. daß sıch der andıda
„1IN Vorbereıtung auf das geistliıche Amt In der UOrdensgemeinschaft NL be-
Iiindet Diese Beschemigung ann der Höhere CN auch dann ausstellen,
WECNN ormell noch eın Ausbildungsvertrag geschlossen wurde.

Modell eiInNeSs Ausbildungsvertrages muit Postulanten/Novizen
KUursiv Passagen sınd VO.  - der Jeweıligen Gemeinschaft indıviduell formulieren.
Hıer werden AUr Anregungen für eigene Gestaltungsmöglichkeiten gegeben

Das Provinzıalat / dieel als Ausbildungsträger,rechtlich vertreten Urc
Sschl1e mıt Herrn/Frau eboren
ın > derzeıt wohnha In
folgenden Ausbildungsvertrag:

Herr/Frau begıinnt mıt Wırkung VO eine
Berufsausbildung ZU Ordenspriester/Ordensbruder/zur Ordensschwester
In der katholischen Ordensgemeinschaft der
Dıie Ausbildung glıeder sıch In dıe Abschniıtte „Postulat“ und „Novızıat“.
Ausbildungsinhalte, dıe während der mien Ausbildungszeit vermıiıttelt
und erlernt werden, SINd:

Geschichte und Spiritualität derman einen Ausbildungsvertrag abschließt und dadurch rechtliche Beziehun-  gen zwischen Auszubildendem und Ausbildungsträger eingeht, sollte es nicht  primär um die finanziellen Folgen für die Klostergemeinschaft gehen.” Ent-  scheidend wird sein, wie eng oder locker die Anbindung an die klösterliche  Qemeinschaft und wie verbindlich die beiderseitige Entscheidung füreinander  ıst  Soweit es für „hebenberufliche Postulanten“ um die Zurückstellung vom  Wehrdienst geht, genügt die Vorlage einer Immatrikulationsbescheinigung in  Verbindung mit der Bestätigung des Höheren Oberen, daß sich der Kandidat  „in Vorbereitung auf das geistliche Amt in der Ordensgemeinschaft XY“ be-  findet. Diese Bescheinigung kann der Höhere Obere auch dann ausstellen,  wenn formell noch kein Ausbildungsvertrag geschlossen wurde.  10. Modell eines Ausbildungsvertrages mit Postulanten/Novizen  Kursiv gesetzte Passagen sind von der jeweiligen Gemeinschaft individuell zu formulieren.  Hier werden nur Anregungen für eigene Gestaltungsmöglichkeiten gegeben.  Das Provinzialat / die Abtei  als Ausbildungsträger,  rechtlich vertreten durch  schließt mit Herrn/Frau  ‚ geboren am  in  ‚ derzeit wohnhaft in  folgenden Ausbildungsvertrag:  1  Herr/Frau  beginnt mit Wirkung vom  eine  Berufsausbildung zum Ordenspriester/Ordensbruder/zur Ordensschwester  in der katholischen Ordensgemeinschaft der  Die Ausbildung gliedert sich in die Abschnitte „Postulat“ und „Noviziat“.  Ausbildungsinhalte, die während der gesamten Ausbildungszeit vermittelt  und erlernt werden, sind:  O  — Geschichte und Spiritualität der ... (Ordensgemeinschaft)  - Einführung in das Stundengebet (Theorie und Praxis)  — Theologie und Spiritualität der Psalmen  — Liturgischer Gesang, Grundkenntnisse in Choral  - Einführung in die Theologie der Ordensgelübde  — Kirchengeschichte und Ordensrecht  - Gruppendynamische Selbst- und Gemeinschaftserfahrung  2  Bei Abschluß eines Ausbildungsvertrags „kostet“ das Postulat die Ordensgemeinschaft  mindestens die von ihr zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträge für den Postulanten;  der Gaststatus des Studenten kostet demgegenüber die Ordensgemeinschaft zunächst  nichts.  3509(Ordensgemeinschaft)
Einführung In das Stundengebe eorıe Un Praxis)
LT heologie und Spiritualität der Psalmen
Liturgischer Gesang, Grundkenntnisse In Choral
Einführung In die I heologie der Ordensgelübde
Kırchengeschichte un Ordensrec
Gruppendynamıische Selbst un Gemeinschaftserfahrung

2 Be1l Abschluß eiInes Ausbildungsvertrags „kostet“ das Postulat dıe Ordensgemeinschaftmindestens dıe VO  z ihr zahlenden Sozlalversicherungsbeiträge für den Postulanten:der Gaststatus des Studenten kostet demgegenüber dıe Ordensgemeinschaft zunächst
nıchts.
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Praktische Dienste In der Gemeinschaft (Pforte, üche, Sakrıistel, Garten)
Reinigungsdienste und Raumpflege

Der Ausbildungsträger gewährleıstet dıe sachgerechte Ausbildung ent-

sprechend diesem Vertrag und den Rıc  inıen des (Ordens- und Kırchen-
rechts.
DıIie Ausbıildung ZUNFM Ordenspriester/Ordensbruder ZUr Ordensschwester
ist kostenlos. Für praktısche Tätigkeiten des Postulanten/Novizen der Po-
stulatın/Noviızın während der Ausbildungszeıt zugunsten der Klosterge-
meıinschaft wırd VO en keın Entgelt ezahlt.
Der Ausbildungsträger stellt während dergAusbildungszeı
entgeltlıch Kost und Wohnung ZU1I Verfügung.
Das Postulat endet mıt der Zulassung 7U Novızıat, das Novızlat mıt der
Zulassung Z egung der ersten Ordensgelübde. DıIe Zulassung ZU

Novızılat DZW. ZUT egung der ersten Ordensgelübde Ende des NOovI-
z1ats, eıne eventuelle Unterbrechung der Ausbıldung oder deren vorzeıtige
Beendigung erfolgt ach den Bestimmungen des Ordens- DZw. Kırchen-
rechts.

Die vertraglich Ter geregelte Ausbildung wırd voraussıchtlich
beendet sSeIN.

Der/Die Auszubildende:Der Ausbildungsträger:

Ort und Datum Ort und Datum

(Siegel)

Unterschrift Unterschrift
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